
GEMEINDE NEUFAHRN
BE I F R E I S I NG

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: Bau/025/2022

Sachgebiet Sachbearbeiter Datum:
Bauamt Zue, Christian 16.02.2022

Beratungsfolge Termin Behandlung Status

Gemeinderat 25.04.2022 öffentlich

Bebauungsplanes Nr. 134 „Gewerbegebiet Mintraching Nord-Ost,
Ortsabrundung östlich der Münchner Straße„ und zugehöriger 27.
Flächennutzungsplanänderung; Würdigung Stellungnahme Bauernverband

Sachverhalt:

Stellungnahme des Bauernverbandes vom 14.02.2022



Würdigung:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Zu landwirtschaftlichen Immissionen:

In der Begründung wird bereits unter Punkt 4.3 auf die Tolerierung landwirtschaftlicher
Emissionen hingewiesen.

Zu Erschließung landwirtschaftlicher Flächen:

Die landwirtschaftliche Zufahrt im Süden der Ausgleichsfläche A1 ist bereits in einer Breite
von 3,50 Metern festgesetzt. Die Bewirtschaftung der anliegenden Flächen durch
landwirtschaftliche Fahrzeuge ist somit gegeben. Der Hinweis bezüglich der
Parkmöglichkeiten wird bei der Ausführungsplanung berücksichtigt.

Zu Verlust landwirtschaftlicher Fläche:

Der Gemeinde Neufahrn ist die Flächenersparnis wichtig. Jedoch lässt sich in einer
wachsenden Gesellschaft nicht immer nur auf Nachverdichtungsflächen zurückgreifen. Daher
ist, wie hier, eine geringfügige Umnutzung landwirtschaftlicher Flächen notwendig. Es wird
darauf hingewiesen, dass Landwirte die Fläche für die Betriebsverlegung zur Verfügung
gestellt haben.

Zu Eingrünung und Ausgleich:

Der einzuhaltende Grenzabstand von 4 Metern wird bereits unter der Planzeichnung als
Bemaßung in der Ausgleichsfläche A1 dargestellt. Unter Teil D Hinweise durch Text Punkt 2
wird zudem bereits auf die Einhaltung der gesetzlichen Grenzabstände für Pflanzungen
hingewiesen. Unter Punkt 3.10.1 der Begründung und unter Punkt 9.1.(9) der textlichen
Festsetzungen wird bereits auf die Pflege der Neupflanzungen und Ansaaten eingegangen.
Die Überwachung der Pflege wird im Rahmen des gemeindlichen Monitorings zur
Bauleitplanung durchgeführt.

Diskussionsverlauf:

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat beschließt die Würdigung entsprechend dem Sachvortrag. Eine Anpassung
der Bauleitplanung ist nicht erforderlich.



Beratungsergebnis:

Abstimmungs-
Ergebnis :

zugestimmt abgelehnt lt. Beschlussvor-
schlag

Abweich. Beschluss
(Rücks.)


